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Bürgerinfo 

An einen Haushalt  Amtliche Mitteilung  Zugestellt durch Post.at  

 

 

�ƒ  Änderung Entleerungsintervall Restmülltonne  
  inkl.  unverbindliche Interessensbef ragung  

 
 

�ƒ  Schneestangen Gemeindestraßen  
 

�ƒ  Volksbegehren  
  31.März bis 07.April 2025   
 

 

�ƒ  SEPA Lastschrift / Abbucher  
  Quartalsvorschreibungen Gemeinde Franking   
 

�ƒ   Feuerlöscher Überprüfung  
              FF Franking, 29.März 2025  
 

�ƒ   Verpfl ichtende K astration von Ka tzen  
 

�ƒ   Gesunde Gemeinde  
   Weltgesundheitstag am 07.April 2025  
 

�ƒ   Hunde Website Land OÖ  
 

�ƒ   Hui statt Pfui �² Schau auf die Umwelt!   
 

 

�ƒ   TAU KOLLEG �² Ausbildung PFA  
  Pflegefachassistenz  
    
 

�ƒ  TAU KOLLEG �² Ausbildung OTA  
 Dipl. Operationstechnische Assistenz  

 

�ƒ   Vorösterliche Pilgerwanderung  
 

�ƒ   OÖ Familienkarte �² Vorteile der Erstkarte  
 

�ƒ   Abfalltrennung leicht gemacht  
         Abfall OÖ App  

 

 
 
 

http://www.franking.ooe.gv.at/
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Verpflichtende Kastration von Katzen mit Zugang ins Freie

Damit Katzen sich nicht ungewollt und unkontrolliert vermehren, ist es
wichtig, diese zu kastrieren. Im bundesweit geltenden Tierschutzgesetz
ist es daher vorgeschrieben, dass Katzen, die regelmäßigen Zugang ins
Freie haben, von einem Tierarzt kastriert werden müssen, sofern diese
Tiere nicht zur Zucht verwendet werden. Dies gilt für weibliche als auch
männliche Katzen gleichermaßen.

In Österreich leben schon viele verwilderte Hauskatzen, die nicht kastriert sind (sogenannte
„Streunerkatzen“). Auch wenn viele dieser Streunerkatzen krank sind, vermehren sie sich
stetig weiter, wodurch viel Tierleid entsteht. Zur nachhaltigen Reduktion der Anzahl an
Streunerkatzen ist es wichtig, dass keine neuen unkastrierten Katzen hinzukommen. Die
Kastration der eigenen Katze ist somit ein wesentlicher Beitrag zur Lösung der
„Streunerkatzenproblematik“ und zum Tierschutz.

Von der verpflichtenden Kastration ausgenommen sind nur Zuchtkatzen, die mit Mikrochip
gekennzeichnet und in der Heimtierdatenbank registriert sind und die Zucht bei der
Bezirkshauptmannschaft bzw. Magistrat gemeldet ist.

Empfohlen wird jedoch, alle Katzen mit einem Mikrochip zu kennzeichnen und in der
Heimtierdatenbank registrieren zu lassen. Sollte eine gekennzeichnete und registrierte Katze
entlaufen oder verletzt werden, kann sie so jederzeit rasch ihrer Halterin/ ihrem Halter
zugeordnet und zurückgeführt werden.

Vorteile einer Kastration von Katzen:

Die Kastration von Katzen verhindert nicht nur die ungewollte Vermehrung, sie hat auch
Vorteile für deren Gesundheit und das Verhalten der Tiere. Kastrierte Katzen streunen weniger
herum und sind dadurch einem deutlich geringeren Risiko durch Verletzungen, den
Straßenverkehr oder Infektionskrankheiten durch Kontakt mit anderen Tieren ausgesetzt.
Außerdem sind die Tiere untereinander verträglicher. Ebenso entfällt in den allermeisten
Fällen das übelriechende Markieren.

Die Kastration von Katzen ist übrigens für die Tierärzte eine Routineoperation, die häufig
durchgeführt wird.

Fazit: Die Kastration von Katzen mit Zugang ins Freie ist in Österreich verpflichtend
(Ausnahme bei der Behörde gemeldete und in der Heimtierdatenbank registrierte Zuchtkatzen)
und stellt einen wichtigen Beitrag zum aktiven Tierschutz dar. Sie erhöht die
Lebenserwartung der Tiere und hat viele Vorteile für deren Gesundheit.

Drin Cornelia Rouha-Mülleder

Tierschutzombudsfrau OÖ

4021 Linz • Bahnhofplatz 1
Tel.: (+43 732) 77 20-142 81
E-Mail: tierschutzombudsstelle@ooe.gv.at



  

 

 

Gesunde Gemeinde  
informiert 

 

 

 

 

Weltgesundheitstag am 7. April  2025 
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Dieser Satz unterstreicht die Wichtigkeit von regionaler und gemeindenaher Gesundheitsförderung. Gesundheit 
ist ein Grundrecht. Alle Menschen sollen die Chance und Möglichkeit zur Entwicklung und Erhaltung ihrer 
Gesundheit haben.  Seit den Fünfziger-Jahren des vorigen Jahrhunderts wird der Weltgesundheitstag der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) jährlich am 7. April veranstaltet.  
 

Als Gesunde Gemeinde Franking  möchten wir die Tage rund um den Weltgesundheitstag a m 07. April 
nutzen und Sie mit Informationen und Tipps zum Thema Gesundheit und Wohlbefinden versorgen.  Die 
Unterlagen finden Sie anbei!  
 
 

Wir freuen uns, wenn wir Sie ein Stück weit auf dem Weg zu mehr Gesundheit begleiten dürfen. Achten Sie 
gut auf Ihre Gesundheit ! 
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https://hundehaltung-ooe.at/


AUSBILDUNG & UPGRADE
ZUR PFLEGEFACHASSISTENZ

Sie haben Interesse an einer  
zukunftsorientierten Ausbildung?

Für mehr Informationen zur  
Ausbildung und zur Bewerbung  
besuchen Sie unsere Homepage 

oder nehmen Sie an den 
Informationsveranstaltungen teil! 

www.khbr.at/karriere/taukolleg/ 
Ihr Kontakt: 07722 804 8900

Schule für Gesundheits- und Krankenpflege 
am a.ö. Krankenhaus St. Josef Braunau

TAU-KOLLEG
Braunau

•	 Ausbildungsdau�: 2 Jahre 

•	umfangreiche Sozia�ei�ungen

•	keine Matura �ford�lich

•	Mind�talt� 17 Jahrehttps://www.khbr.at/karriere/taukolleg/

Upgrade PA zur PFA: 

 

Ein�ieg ins 2. Ausbildungsjahr

START: 15.09.2025
UPGRADE: 01.10.2025



AUSBILDUNG DIPLOMIERTE  

OPERATIONSTECHNISCHE ASSISTENZ �OTA�

Sie haben Interesse an einer  
zukunftsorientierten Ausbildung?

Für mehr Informationen zur  
Ausbildung und zur Bewerbung  
besuchen Sie unsere Homepage 

oder nehmen Sie an den 
Informationsveranstaltungen teil! 

www.khbr.at/karriere/taukolleg/ 
Ihr Kontakt: 07722 804 8900

Schule für Gesundheits- und Krankenpflege 
am a.ö. Krankenhaus St. Josef Braunau

TAU-KOLLEG
Braunau

START: 06.10.2025

https://www.khbr.at/karriere/taukolleg/

•	Ausbildungsdau�: 3 Jahre 

•	umfangreiche Sozia�ei�ungen

•	keine Matura �ford�lich

•	Mind�talt� 17 Jahre
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Die OÖ Familienkarte wird  
auf Antrag kostenfrei ausgestellt: 

familienkarte.at

Vorteile der Erstkarte

 	�Ermäßigungen und Rabatte bei den Partner-
betrieben der OÖ Familienkarte (z. B. bei der 
Anschaffung der Erstausstattung für das Baby)

 	�Erhalt eines Oö. Elternbildungsgutscheines in 
Höhe von 20 Euro

 	�Erhalt der Oö. Familienpaketmappe bei der  
Gemeinde/beim Magistrat

Voraussetzungen

 	�Vorliegen einer Schwangerschaft ab der  
20. Schwangerschaftswoche beim ersten Kind

 	�Hauptwohnsitz der werdenden Eltern ist in 
Oberösterreich

 	�Bei ausländischen Staatsbürgerinnen und 
Staatsbürgern (ausgenommen Bürgerinnen  
und Bürger eines Mitgliedstaates der EU) ist  
der rechtmäßige Aufenthalt in Österreich  
(Aufenthaltstitel, Dokumentation über den  
Aufenthalt in Österreich etc.) erforderlich
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173 x 68 mm Dokument
13,7 mm Abstandsboxen

Erstkarte

der OÖ Familienkarte

Zu beantragen ab der 
20. Schwangerschaftswoche
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